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Hinweis: Die im Folgenden aufgeführten Gesetzte und Verordnungen sind zum Stand des Merkblatts (03/2009) 
aktuell. Mögliche, nach diesem Datum erfolgte Gesetzes- oder Verordnungsänderungen sind nachfolgend nicht 
abgedruckt. Die aktuellen Gesetze und Verordnungen finden Sie im Internet unter: 
http://bundesrecht.juris.de/aktuell.html  
 
GESETZ ÜBER DEN AUFENTHALT, DIE ERWERBSTÄTIGKEIT UND DIE INTEGRATION VON 
AUSLÄNDERN IM BUNDESGEBIET (AUFENTHALTSGESETZ – AufenthG) - AUSZUG - 

 
§ 3  

Passpflicht – Auszug - 
 

(1) Ausländer dürfen nur in das Bundesgebiet einreisen oder 
sich darin aufhalten, wenn sie einen anerkannten und gültigen 
Pass oder Passersatz besitzen, … 
 
 

§ 4  
Erfordernis eines Aufenthaltstitels – Auszug – 

 
(1) Ausländer bedürfen für die Einreise und den Aufenthalt im 
Bundesgebiet eines Aufenthaltstitels, …. Die Aufenthaltstitel 
werden erteilt als 
Visum (§ 6),  
Aufenthaltserlaubnis (§ 7) oder  
Niederlassungserlaubnis (§ 9).  
 
(2) Ein Aufenthaltstitel berechtigt zur Ausübung einer Erwerbs-
tätigkeit, sofern es nach diesem Gesetz bestimmt ist oder der 
Aufenthaltstitel die Ausübung der Erwerbstätigkeit ausdrücklich 
erlaubt. Jeder Aufenthaltstitel muss erkennen lassen, ob die 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit erlaubt ist. Einem Ausländer, 
der keine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Beschäftigung 
besitzt, kann die Ausübung einer Beschäftigung nur erlaubt 
werden, wenn die Bundesagentur für Arbeit zugestimmt hat 
oder … Beschränkungen bei der Erteilung der Zustimmung 
durch die Bundesagentur für Arbeit sind in den Aufenthaltstitel 
zu übernehmen. 
 
(3) Ausländer dürfen eine Erwerbstätigkeit nur ausüben, wenn 
der Aufenthaltstitel sie dazu berechtigt.  Ausländer dürfen nur 
beschäftigt oder mit anderen entgeltlichen Dienst- oder Werk-
leistungen beauftragt werden, wenn sie einen solchen Aufent-
haltstitel besitzen.  …. 
 
 

§ 18  
Beschäftigung – Auszug - 

(1) ….. 
(2) Einem Ausländer kann ein Aufenthaltstitel zur Ausübung 
einer Beschäftigung erteilt werden, wenn die Bundesagentur 
für Arbeit nach § 39 zugestimmt hat … Beschränkungen bei 
der Erteilung der Zustimmung durch die Bundesagentur für 
Arbeit sind in den Aufenthaltstitel zu übernehmen. 
 
(3) Eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Beschäfti-
gung nach Absatz 2, die keine qualifizierte Berufsausbildung 
voraussetzt, darf nur erteilt werden, wenn dies durch zwi-
schenstaatliche Vereinbarung bestimmt ist oder wenn aufgrund 
einer Rechtsverordnung nach § 42 die Erteilung der Zustim-
mung zu einer Aufenthaltserlaubnis für diese Beschäftigung 
zulässig ist. 

§ 39  
Zustimmung zur Ausländerbeschäftigung – Auszug 

 
(1) Ein Aufenthaltstitel, der einem Ausländer die Ausübung 
einer Beschäftigung erlaubt, kann nur mit Zustimmung der 
Bundesagentur für Arbeit erteilt werden, soweit durch Rechts-
verordnung nicht etwas anderes bestimmt ist. Die Zustimmung 
kann erteilt werden, wenn dies in zwischenstaatlichen Verein-
barungen, durch ein Gesetz oder durch Rechtsverordnung 
bestimmt ist. 
 

(2) 1Die Bundesagentur für Arbeit kann der Erteilung einer Auf-
enthaltserlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung nach § 18 
zustimmen, wenn … der Ausländer nicht zu ungünstigeren 
Arbeitsbedingungen als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer 
beschäftigt wird. … 3Der Arbeitgeber, bei dem ein Ausländer 
beschäftigt werden soll, der dafür eine Zustimmung benötigt, 
hat der Bundesagentur für Arbeit Auskunft über Arbeitsentgelt, 
Arbeitszeiten und sonstige Arbeitsbedingungen zu erteilen. 
 
(4) Die Zustimmung kann die Dauer und die berufliche Tätig-
keit festlegen sowie die Beschäftigung auf bestimmte Betriebe 
oder Bezirke beschränken. 
 
 

§ 40 
Versagungsgründe 

 
(1) Die Zustimmung nach § 39 ist zu versagen, wenn 
1. das Arbeitsverhältnis auf Grund einer unerlaubten Arbeits-

vermittlung oder Anwerbung zustände gekommen ist oder 
2. der Arbeitnehmer als Leiharbeitnehmer (§ 1 Abs. 1 des  

Arbeitnehmerüberlassungsgesetztes) tätig werden will.  
 
(2) Die Zustimmung kann versagt werden, wenn 
1. der Ausländer gegen § 404 Abs. 1 oder 2 Nr. 2 Nr. 2 bis 13 

des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, § 10 oder § 11 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder gegen die §§ 15, 
15a oder § 16 Abs. 1 Nr. 2 des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetztes schuldhaft verstoßen hat oder 

2. wichtige Gründe in der Person des Arbeitnehmers vorlie-
gen. 

 
 

§ 41 
Widerruf der Zustimmung 

 
Die Zustimmung kann widerrufen werden, wenn der Ausländer 
zu ungünstigen Arbeitsbedingungen als vergleichbare deut-
sche Arbeitnehmer beschäftigt wird (§ 39 Abs. 2 Satz 1 ) oder 
der Tatbestand des § 40 Abs. 1 oder 2 erfüllt ist. 
 
 

§ 42 
Verordnungsermächtigung und Weisungsrecht – Auszug 

 
(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch 
Rechtsverordnung  …bestimmen:… 
2. Berufsgruppen, bei denen nach Maßgabe des § 18 eine 

Beschäftigung ausländischer Erwerbstätiger zugelassen 
werden kann, und erforderlichenfalls nähere Vorausset-
zungen für deren Zulassung auf dem deutschen Arbeits-
markt, … 

 
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch 
Rechtsverordnung … bestimmen: 
1. die Voraussetzungen und das Verfahren zur Erteilung der 

Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit; …,  
2. Einzelheiten über die zeitliche, betriebliche, berufliche und 

regionale Beschränkung der Zustimmung nach § 39 
Abs. 4, 

… 
 
(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann der 
Bundesagentur für Arbeit zur Durchführung der Bestimmungen 
dieses Gesetzes und der hierzu erlassenen Rechtsverordnun-
gen sowie der von den Europäischen Gemeinschaften erlas-
senen Bestimmungen über den Zugang zum Arbeitsmarkt und 
der zwischenstaatlichen Vereinbarungen über die Beschäfti-
gung von Arbeitnehmern Weisungen erteilen. 
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Verordnung  
über die Zulassung von neueinreisenden Ausländern  

zur Ausübung einer Beschäftigung  
(Beschäftigungsverordnung – BeschV) 

– Auszug - 
 

§ 38 Grundsatz 
 

Besteht eine zwischenstaatliche Vereinbarung, die die Aus-
übung einer Beschäftigung regelt, bestimmt sich die Erteilung 
der Zustimmung gemäß § 39 Aufenthaltsgesetz nach dieser 
Vereinbarung. Im Übrigen finden die §§ 39 bis 41 Anwendung. 

 
 

§ 39 Werkverträge 
 
(1) Die Zustimmung zu einem Aufenthaltstitel zur Ausübung 
einer Beschäftigung auf der Grundlage einer zwischenstaatli-
chen Vereinbarung für die Beschäftigung im Rahmen von 
Werkverträgen bei demselben Arbeitgeber kann für längstens 
zwei Jahre erteilt werden. Steht von vornherein fest, dass die 
Ausführung des Werkvertrags länger als zwei Jahre dauert, 
kann die Zustimmung bis zur Höchstdauer von drei Jahren 
erteilt werden. Verlässt der Beschäftigte das Inland und ist sein 
Aufenthaltstitel erloschen, so darf eine neue Zustimmung nur 
erteilt werden, wenn der Zeitraum zwischen Ausreise und er-
neuter Einreise als Beschäftigter im Rahmen von Werkverträ-
gen nicht kürzer ist als die Gesamtgeltungsdauer der früheren 
Aufenthaltstitel. Der Zeitraum nach Satz 3, in dem eine Zu-
stimmung nicht erteilt werden darf, beträgt höchstens zwei Jah-
re; er beträgt höchstens drei Monate, wenn die betreffende 
Person vor der Ausreise nicht länger als neun Monate im In-
land beschäftigt war. 

(2) Ausländern, die von einem Unternehmen mit Sitz im Aus-
land, das auf der Grundlage einer zwischenstaatlichen Verein-
barung über Werkvertragsarbeitnehmer tätig ist, vorüberge-
hend in das Inland als leitende Mitarbeiter oder als Verwal-
tungspersonal mit betriebsspezifischen Kenntnissen für eine 
Beschäftigung bei der Niederlassung oder einer Zweigstelle 
des Unternehmens oder zur Durchführung von Revisionen 
entsandt werden, kann die Zustimmung zu einem Aufenthaltsti-
tel zur Ausübung der Beschäftigung in dem für die Werkver-
tragstätigkeit erforderlichen Umfang für bis zu insgesamt vier 
Jahre erteilt werden. Absatz 1 Satz 3 und 4 ist entsprechend 
anzuwenden. 
 
(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit kann die 
Erteilung der Zustimmung durch die Bundesagentur für Arbeit 
an Beschäftigte der Bauwirtschaft im Rahmen von Werkverträ-
gen im Verhältnis zu den beschäftigten gewerblichen Personen 
des im Inland ansässigen Unternehmens zahlenmäßig be-
schränken. Dabei ist darauf zu achten, dass auch kleine und 
mittelständische im Inland ansässige Unternehmen angemes-
sen berücksichtigt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
SOZIALGESETZBUCH DRITTES BUCH – SGB III 

 
§ 287 

Gebühren für die Durchführung der Vereinbarungen 
über Werkvertragsarbeitnehmer 

 

 
(1) Für die Aufwendungen, die der Bundesagentur und den 
Behörden der Zollverwaltung bei der Durchführung der zwi-
schenstaatlichen Vereinbarungen über die Beschäftigung von 
Arbeitnehmern auf der Grundlage von Werkverträgen entste-
hen, kann vom Arbeitgeber der ausländischen Arbeitnehmer 
eine Gebühr erhoben werden.  
 
(2) Die Gebühr wird für die Aufwendungen der Bundesagentur 
und der Behörden der Zollverwaltung erhoben, die im Zusam-
menhang mit dem Antragsverfahren und der Überwachung der 
Einhaltung der Vereinbarungen stehen, insbesondere für die  

1. Prüfung der werkvertraglichen Grundlagen, 

2. Prüfung der Voraussetzungen für die Beschäftigung der 
ausländischen Arbeitnehmer, 

3. Zusicherung, Erteilung und Aufhebung der Zustimmung 
der Bundesagentur für Arbeit zur Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis zum Zwecke der Beschäftigung oder der 
Arbeitserlaubnis-EU, 

4. Überwachung der Einhaltung der für die Ausführung eine 
Werkvertrages festgesetzten Zahl der Arbeitnehmer, 

5. Überwachung der Einhaltung der für die Arbeitgeber nach 
den Vereinbarungen bei der Beschäftigung ihrer Arbeit-
nehmer bestehenden Pflichten einschließlich der Durch-
führung der dafür erforderlichen Prüfungen nach § 2 
Abs. 1 Nr. 4 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes 
durch die Behörden der Zollverwaltung sowie 

6. Durchführung von Ausschlussverfahren nach den Verein-
barungen. 

 
Die Bundesagentur wird ermächtigt, durch Anordnung die ge-
bührenpflichtigen Tatbestände zu bestimmen, für die Gebühr 
feste Sätze vorzusehen und den auf die Behörden der Zollver-
waltung entfallenden Teil der Gebühren festzulegen und zu 
erheben.  
 
(3) Der Arbeitgeber darf sich die Gebühr nach den Absätzen 1 
und 2 von dem ausländischen Arbeitnehmer oder einem Drit-
ten weder ganz noch teilweise erstatten lassen.  
 
(4) Im Übrigen sind die Vorschriften des Verwaltungskostenge-
setzes anzuwenden. 
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Anordnung  
des Verwaltungsrats der Bundesagentur für Arbeit 

über die Entrichtung von Gebühren durch Arbeitgeber zur Durchführung 
 der zwischenstaatlichen Vereinbarungen über die Beschäftigung von Arbeitnehmern 

auf der Grundlage von Werkverträgen  
(Anordnung nach § 287 SGB III) 

vom 3. September 2004 

geändert durch 1. Änderungsanordnung zur Gebührenanordnung vom 16. Dezember 2004, in Kraft ab 1. Januar 2005 
 
 

Auf Grund von § 287 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 373 Abs. 5 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III) erlässt der Verwal-
tungsrat der Bundesagentur für Arbeit (BA) mit Genehmigung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit folgende Anordnung: 

 
 

§ 1 
 
(1) Arbeitgeber, die die BA im Rahmen zwischenstaatlicher 

Vereinbarungen über die Entsendung und Beschäftigung 
ausländischer Arbeitnehmer auf der Grundlage von Werk-
verträgen (§ 39 Beschäftigungsverordnung oder § 3 der 
Anwerbestoppausnahmeverordnung) in Anspruch neh-
men, haben ihr Gebühren zu entrichten. 

 
(2) Die Gebühren werden für die Aufwendungen der BA und 

der Behörden der Zollverwaltung erhoben, die im Zusam-
menhang mit dem Antragsverfahren und der Überwa-
chung der Einhaltung der zwischenstaatlichen Vereinba-
rungen stehen. Die gebührenpflichtigen Tatbestände be-
stehen insbesondere aus der  
1. Prüfung der werkvertraglichen Grundlagen, 
2. Prüfung der Voraussetzungen für die Beschäftigung 

der ausländischen Arbeitnehmer, 
3. Zusicherung, Erteilung und Aufhebung der Zustim-

mung zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum 
Zwecke der Beschäftigung oder der Arbeitserlaubnis-
EU, 

4. Überwachung der Einhaltung der für die Ausführung 
eines Werkvertrages festgesetzten Zahl der Arbeit-
nehmer, 

5. Überwachung der Einhaltung der für die Arbeitgeber 
nach den Vereinbarungen bei der Beschäftigung ihrer 
Arbeitnehmer bestehenden Pflichten einschließlich der 
Durchführung der dafür erforderlichen Prüfungen nach 
§ 2 Abs. 1 Nr. 4 des Schwarzarbeitsbekämpfungs-
gesetzes durch die Behörden der Zollverwaltung so-
wie der 

6. Durchführung von Ausschlussverfahren nach den 
Vereinbarungen.  

 
(3) Die Gebühren werden für 

a) die Prüfung und Entscheidung über die rechtlichen 
Voraussetzungen zur Entsendung und Beschäftigung 
zustimmungs- oder arbeitserlaubnispflichtiger auslän-
discher Arbeitnehmer nach den zwischenstaatlichen 
Vereinbarungen (Grundgebühr) und 

b) alle sonstigen im § 1 Abs. 2 genannten Aufwendun-
gen (Laufzeitgebühr) erhoben. 

 
§ 2 

 
(1) Die Grundgebühr nach § 1 Abs. 3 Buchst. a beträgt 

a) 200 Euro für jeden Neuantrag 
b) 100 Euro für jeden Nachtrag zum Neuantrag auf Ver-

längerung der Ausführungszeit (Verlängerungsantrag) 
sowie auf Aufstockung der Zahl der beschäftigten 
Werkvertragsarbeitnehmer (Personalaufstockung) und 
für die Durchführung von Gewährleistungsarbeiten. 
 

(2) Die Laufzeitgebühr nach § 1 Abs. 3 Buchst. b beträgt für 
den einzelnen Arbeitnehmer je angefangenem Kalender-
monat der Beschäftigung 75 Euro. Die Gebühr ist auch für 
die Zeiten der Verlängerung der Ausführungszeit von 
Werkverträgen sowie für Zeiten der Gewährleistungsarbei-
ten zu zahlen. 

§ 3 
 
(1) Die Gebühr nach § 2 Abs. 1 (Grundgebühr) wird mit der 

Einreichung des Werkvertrages/Nachtrages bei den zu-
ständigen Dienststellen der BA fällig. 

 
(2) Die Gebühr nach § 2 Abs. 2 (Laufzeitgebühr) wird für die 

gesamte Dauer der Zustimmung zu einem Aufenthaltstitel 
oder einer Arbeitserlaubnis-EU zum Zeitpunkt ihrer jeweili-
gen Erteilung fällig. Maßgebend ist die Ausführungszeit 
des Werkvertrages/Nachtrages unter Berücksichtigung der 
individuellen Beschäftigungszeiten der Arbeitnehmer, die 
im Einsatzplan festgelegt sind. Bei längeren individuellen 
Beschäftigungszeiten kann die Erteilung der Zustimmung 
zu einem Aufenthaltstitel oder der Arbeitserlaubnis-EU und 
die Zahlung der Gebühr in Abschnitten von 6 Monaten zu-
gelassen werden (Teilgebühr). 

 
§ 4 

 
(1) Die Gebühren nach § 2 Abs. 1 (Grundgebühren) können 

nicht erstattet werden. 
 
(2) Die Gebühren nach § 2 Abs. 2 können für die vollständi-

gen Kalendermonate erstattet werden, für die die Zustim-
mung zur Erteilung eines Aufenthaltstitels zum Zwecke der 
Beschäftigung oder der Arbeitserlaubnis-EU wegen tat-
sächlicher Nichtbeschäftigung zurückgegeben wurde. Die 
BA ist zur Erstattung der Gebühren erst nach Beendigung 
des Werkvertrages im Rahmen einer Gesamtabrechnung 
der Gebühren verpflichtet. Vor Beendigung des Werkver-
trages kann der Erstattungsantrag mit einer neu fällig wer-
denden Laufzeitgebühr innerhalb eines Werkvertrages ver-
rechnet werden. 

 
(3) Die Erstattung von Gebühren ist bei der zuständigen 

Dienststelle der BA auf den dafür vorgesehenen Formula-
ren zu beantragen. 

 
(4) Der Arbeitgeber darf sich die Grundgebühren und die 

Laufzeitgebühren weder ganz noch teilweise von dem aus-
ländischen Arbeitnehmer oder einem Dritten erstatten las-
sen. 

 
(5) Die Vorschriften des Verwaltungskostengesetzes sind an-

zuwenden. 
 

§ 5 

Diese Anordnung tritt rückwirkend am 1. Januar 2004 in Kraft. 
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GESETZ ZUR BEKÄMPFUNG DER SCHWARZARBEIT UND ILLEGALEN BESCHÄFTIGUNG 
SchwarzArbG – SCHWARZARBEITSBEKÄMPFUNGSGESETZ VOM 23. JULI 2004 – AUSZUG - 
 
 

 

§ 1  
Zweck des Gesetzes 

(1) Zweck des Gesetzes ist die Intensivierung der Bekämpfung 
der Schwarzarbeit.  

(2) Schwarzarbeit leistet, wer Dienst- oder Werkleistungen  
erbringt oder ausführen lässt und dabei  

1. als Arbeitgeber, Unternehmer oder versicherungspflichti-
ger Selbstständiger seine sich auf Grund der Dienst- oder 
Werkleistungen ergebenden sozialversicherungsrechtli-
chen Melde-, Beitrags- oder Aufzeichnungspflichten nicht 
erfüllt,  

2. als Steuerpflichtiger seine sich auf Grund der Dienst- oder 
Werkleistungen ergebenden steuerlichen Pflichten nicht 
erfüllt,  

3. … 

4. als Erbringer von Dienst- oder Werkleistungen seiner sich 
daraus ergebenden Verpflichtung zur Anzeige vom Beginn 
des selbstständigen Betriebes eines stehenden Gewerbes 
(§ 14 der Gewerbeordnung) nicht nachgekommen ist …,  

5. als Erbringer von Dienst- oder Werkleistungen ein zulas-
sungspflichtiges Handwerk als stehendes Gewerbe 
selbstständig betreibt, ohne in der Handwerksrolle einge-
tragen zu sein (§ 1 der Handwerksordnung).  

(3) … 

§ 2  
Prüfungsaufgaben 

(1) Die Behörden der Zollverwaltung prüfen, ob  
 

4. Ausländer nicht 
a. entgegen § 284 Abs. 1 des Dritten Buches Sozialge-

setzbuch oder § 4 Abs. 3 Satz 1und 2 des Aufent-
haltsgesetzes und nicht zu ungünstigeren Arbeitsbe-
dingungen als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer 
oder Arbeitnehmerinnen beschäftigt werden oder 
wurden, oder 

b. entgegen § 4 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Aufenthaltsge-
setzes mit entgeltlichen Dienst- oder Werkleistungen 
beauftragt werden oder wurden 

und  
5. Arbeitsbedingungen nach Maßgabe des Arbeitnehmer-

Entsendegesetzes eingehalten werden oder wurden.  
 

Die Prüfung der Erfüllung steuerlicher Pflichten im Sinne von 
§ 1 Abs. 2 Nr. 2 obliegt den zuständigen Landesfinanzbehör-
den. … 
 
(1a) Die nach Landesrecht für die Verfolgung und Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten nach diesem Gesetz zuständigen 
Behörden prüfen, ob  
1. der Verpflichtung zur Anzeige vom Beginn des selbststän-

digen Betriebes eines stehenden Gewerbes (§ 14 der 
Gewerbeordnung) nachgekommen …  

2. ein zulassungspflichtiges Handwerk als stehendes Ge-
werbe selbstständig betrieben wird und die Eintragung in 
die Handwerksrolle vorliegt.  

 
(2) Die Behörden der Zollverwaltung werden bei den Prüfun-
gen nach Absatz 1 unterstützt von  

1. den Finanzbehörden,  
2. der Bundesagentur für Arbeit,  
3. … 
4. den Trägern der Rentenversicherung,  
5. den Trägern der Unfallversicherung,  
8. den in § 71 Abs. 1 bis 3 des Aufenthaltsgesetzes  

genannten Behörden, … 
 

§ 2a  

Mitführungs- und Vorlagepflicht von Ausweispapieren 

(1) Bei der Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen 
sind die in folgenden Wirtschaftsbereichen oder Wirt-
schaftszweigen tätigen Personen verpflichtet, ihren Perso-
nalausweis, Pass, Passersatz oder Ausweisersatz mitzu-
führen und den Behörden der Zollverwaltung auf Verlan-
gen vorzulegen:  
1.  im Baugewerbe, 
2.  im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, 
3.  im Personenbeförderungsgewerbe, 
4.  im Speditions-, Transport- und damit verbundenen Lo-
gistikgewerbe, 
5.  im Schaustellergewerbe, 
6.  bei Unternehmen der Forstwirtschaft, 
7.  im Gebäudereinigungsgewerbe, 
8.  bei Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von 
Messen und Ausstellungen beteiligen, 
9. in der Fleischwirtschaft. 
 
(2) Der Arbeitgeber hat jeden und jede seiner Arbeitneh-
mer und Arbeitnehmerinnen nachweislich und schriftlich 
auf die Pflicht nach Absatz 1 hinzuweisen, diesen Hinweis 
für die Dauer der Erbringung der Dienst- oder Werkleis-
tungen aufzubewahren und auf Verlangen bei den Prüfun-
gen nach § 2 Abs. 1 vorzulegen. 

 

 

 

§ 3 
Befugnisse bei der Prüfung von Personen 

(1) Zur Durchführung der Prüfungen nach § 2 Abs. 1 sind die 
Behörden der Zollverwaltung und die sie gemäß § 2 Abs. 2 
unterstützenden Stellen befugt, Geschäftsräume und 
Grundstücke des Arbeitgebers und des Auftraggebers von 
selbstständig tätigen Personen während der Arbeitszeit der 
dort tätigen Personen zu betreten und dabei  

1. von diesen Auskünfte hinsichtlich ihrer Beschäftigungs-
verhältnisse oder ihrer Tätigkeiten einzuholen und  

2. Einsicht in von ihnen mitgeführte Unterlagen zu nehmen, 
von denen anzunehmen ist, dass aus ihnen Umfang, Art 
oder Dauer ihrer Beschäftigungsverhältnisse oder Tätig-
keiten hervorgehen oder abgeleitet werden können.  

(2) Ist eine Person zur Ausführung von Dienst- oder Werkleis-
tungen bei Dritten tätig, gilt Absatz 1 entsprechend.  

(3) Die Behörden der Zollverwaltung und die sie gemäß § 2 
Abs. 2 unterstützenden Stellen sind zur Durchführung der Prü-
fungen nach § 2 Abs. 1 ermächtigt, die Personalien der in den 
Geschäftsräumen oder auf dem Grundstück des Arbeitgebers, 
Auftraggebers oder des Dritten tätigen Personen zu überprü-
fen. Sie können zu diesem Zweck die in Satz 1 genannten 
Personen anhalten, sie nach ihren Personalien (Vor-, Familien- 
und Geburtsnamen, Ort und Tag der Geburt, Beruf, Wohnort, 
Wohnung und Staatsangehörigkeit) befragen und verlangen, 
dass sie mitgeführte Ausweispapiere zur Prüfung aushändi-
gen.  

… 

§ 4 
Befugnisse  

bei der Prüfung von Geschäftsunterlagen 

(1) Zur Durchführung der Prüfungen nach § 2 Abs. 1 sind die 
Behörden der Zollverwaltung und die sie gemäß § 2 Abs. 2 
unterstützenden Stellen befugt, Geschäftsräume und Grund-
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stücke des Arbeitgebers und Auftraggebers von Dienst- oder 
Werkleistungen während der Geschäftszeit zu betreten und 
dort Einsicht in die Lohn- und Meldeunterlagen, Bücher und 
andere Geschäftsunterlagen zu nehmen, aus denen Umfang, 
Art oder Dauer von Beschäftigungsverhältnissen hervorgehen 
oder abgeleitet werden können.  

(2) Die Behörden der Zollverwaltung sind zur Durchführung der 
Prüfungen nach § 2 Abs. 1 befugt, Einsicht in die Unterlagen 
zu nehmen, aus denen die Vergütung der Dienst- oder Werk-
leistungen hervorgeht, die natürliche oder juristische Personen 
oder Personenvereinigungen in Auftrag gegeben haben.  

(3) Die Behörden der Zollverwaltung sind zur Durchführung der 
Prüfungen nach § 2 Abs. 1 befugt, bei dem Auftraggeber, der 
nicht Unternehmer im Sinne des § 2 des Umsatzsteuergeset-
zes 1999 ist, Einsicht in die Rechnungen, einen Zahlungsbeleg 
oder eine andere beweiskräftige Unterlage über ausgeführte 
Werklieferungen oder sonstige Leistungen im Zusammenhang 
mit einem Grundstück zu nehmen.  

§ 5  
Duldungs- und Mitwirkungspflichten 

(1) Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, Auf-
traggeber und Dritte, die bei einer Prüfung nach § 2 Abs. 1 an-
getroffen werden, haben die Prüfung zu dulden und dabei mit-
zuwirken, insbesondere für die Prüfung erhebliche Auskünfte 
zu erteilen und die in den §§ 3 und 4 genannten Unterlagen 
vorzulegen. In den Fällen des § 3 Abs. 1 und 2 sowie des § 4 
Abs. 1 und 2 haben sie auch das Betreten der Grundstücke 
und der Geschäftsräume zu dulden. …. Ausländer sind ferner 
verpflichtet, ihren Pass, Passersatz oder Ausweisersatz und 
ihren Aufenthaltstitel, ihre Duldung oder ihre Aufenthaltsgestat-
tung den Behörden der Zollverwaltung auf Verlangen vorzule-
gen …  

(2) In Fällen des § 4 Abs. 3 haben die Auftraggeber, die nicht 
Unternehmer im Sinne des § 2 des Umsatzsteuergesetzes 
1999 sind, eine Prüfung nach § 2 Abs. 1 zu dulden und dabei 
mitzuwirken, insbesondere die für die Prüfung erheblichen 
Auskünfte zu erteilen und die in § 4 Abs. 3 genannten Unterla-
gen vorzulegen. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.  

(3) … 

§ 8 
Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer  
1.    

a. entgegen § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Ersten Buches 
Sozialgesetzbuch eine Tatsache, die für eine Leistung 
nach dem Sozialgesetzbuch erheblich ist, nicht richtig 
oder nicht vollständig anzeigt,  

b. entgegen § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten Buches 
Sozialgesetzbuch eine Änderung in den Verhältnis-
sen, die für eine Leistung nach dem Sozialgesetzbuch 
erheblich ist, nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig mitteilt,  

c. … 
d. der Verpflichtung zur Anzeige vom Beginn des selbst-

ständigen Betriebes eines stehenden Gewerbes (§ 14 
der Gewerbeordnung) nicht nachgekommen ist … 
oder  

e. ein zulassungspflichtiges Handwerk als stehendes 
Gewerbe selbstständig betreibt, ohne in die Hand-
werksrolle eingetragen zu sein (§ 1 der Handwerks-
ordnung)  

und Dienst- oder Werkleistungen in erheblichem Umfang 
erbringt oder  

2. Dienst- oder Werkleistungen in erheblichem Umfang aus-
führen lässt, indem er eine oder mehrere Personen beauf-
tragt, die diese Leistungen unter vorsätzlichem Verstoß 
gegen eine in Nummer 1 genannte Vorschrift erbringen.  

 
 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

  
1. entgegen § 2a Abs. 1 ein dort genanntes Dokument 
nicht mitführt oder nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

 
2. entgegen § 2a Abs. 2 den schriftlichen Hinweis nicht 
oder nicht für die vorgeschriebene Dauer aufbewahrt oder 
nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt, 
 
3. entgegen  
a)  § 5 Abs. 1 Satz 1 oder 2 oder 
b)  § 5 Abs. 2 Satz 1 
 
eine Prüfung oder das Betreten eines Grundstücks oder 
eines Geschäftsraumes nicht duldet oder bei einer Prü-
fung nicht mitwirkt, 
 
4. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 4 ein dort genanntes Doku-
ment nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt oder 
 
5. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 1 Daten nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder 
nicht rechtzeitig übermittelt. 
 
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absat-
zes 1 Nr. 1 Buchstabe a bis c sowie Nr. 2 in Verbindung 
mit Nr. 1 Buchstabe a bis c mit einer Geldbuße bis zu drei-
hunderttausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 
Buchstabe d und e sowie Nr. 2 in Verbindung mit Nr. 1 
Buchstabe d und e mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtau-
send Euro, in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 3 Buchstabe 
a und Nr. 5 mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Eu-
ro, in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 mit einer Geldbuße 
bis zu fünftausend Euro und in den übrigen Fällen mit ei-
ner Geldbuße bis zu tausend Euro geahndet werden. 

 

 10  
Beschäftigung von Ausländern ohne  

Genehmigung oder ohne Aufenthaltstitel und zu  
ungünstigen Arbeitsbedingungen 

(1) Wer vorsätzlich eine in § 404 Abs. 2 Nr. 3 des Dritten Bu-
ches Sozialgesetzbuch bezeichnete Handlung begeht und den 
Ausländer zu Arbeitsbedingungen beschäftigt, die in einem 
auffälligen Missverhältnis zu den Arbeitsbedingungen deut-
scher Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen stehen, die die 
gleiche oder eine vergleichbare Tätigkeit ausüben, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

(2) In besonders schweren Fällen des Absatzes 1 ist die Strafe 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Ein be-
sonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter 
gewerbsmäßig oder aus grobem Eigennutz handelt.  

 
§ 11  

Erwerbstätigkeit von Ausländern  
ohne Genehmigung oder ohne Aufenthaltstitel 

in größerem Umfang 
(1) Wer 
1. gleichzeitig mehr als fünf Ausländer entgegen § 284 Abs. 1 
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch beschäftigt oder entge-
gen § 4 Abs. 3 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes beschäftigt o-
der mit Dienst- oder Werkleistungen beauftragt oder 
 
2. eine in 
a) § 404 Abs. 2 Nr. 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, 
b) § 404 Abs. 2 Nr. 4 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, 
c) § 98 Abs. 2a des Aufenthaltsgesetzes oder 
d) § 98 Abs. 3 Nr. 1 des Aufenthaltsgesetzes 
bezeichnete vorsätzliche Handlung beharrlich wiederholt, 
 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bestraft. 
 
(2) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 oder 2 
Buchstabe a oder Buchstabe c aus grobem Eigennutz, ist die 
Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. 
 
 



Rechtsgrundlagen - SGB III – Bußgeldvorschriften                 Anhang 

  - 6 -  

 
 

SGB III - BUßGELDVORSCHRIFTEN – (AUSZUG) 

 
§ 404 

Bußgeldvorschriften - Auszug 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Unternehmer Dienst- oder 
Werkleistungen in erheblichem Umfang ausführen lässt, indem 
er einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem er weiß 
oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser zur Erfüllung dieses 
Auftrags 
1. entgegen § 284 Abs. 1 oder § 4 Abs. 3 Satz 2 des Aufent-

haltsgesetzes einen Ausländer beschäftigt oder  
2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein 

Nachunternehmer tätig wird, der entgegen § 284 Abs. 1 
oder § 4 Abs. 3 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes einen Aus-
länder beschäftigt. 

 
(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 43 Abs. 4 oder § 287 Abs. 3 sich die dort ge-

nannte Gebühr oder den genannten Aufwendungssatz er-
statten lässt, 

… 
3. entgegen § 284 Abs. 1 oder § 4 Abs. 3 Satz 2 des Aufent-

haltsgesetzes einen Ausländer beschäftigt, 
4. entgegen § 284 Abs. 1 oder § 4 Abs. 3 Satz 1 des Aufent-

haltsgesetzes eine Beschäftigung ausübt, 
5. entgegen § 39 Abs. 2 Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes eine 

Auskunft nicht richtig erteilt,  
…  

 
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen der Absätze 1 
und 2 Nr. 3 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Eu-
ro, in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1, 5 bis 9 und 11 bis 13 mit 
einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, in den Fällen des 
Absatzes 2 Nr. 2, 4, 16 und 26 mit einer Geldbuße bis zu fünf-
tausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu 
zweitausend Euro geahndet werden. 
 

 
§ 405 

Zuständigkeit, Vollstreckung und Unterrichtung - Auszug 
 
(1) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind in den Fällen 
1. des § 404 Abs. 1 sowie des § 404 Abs. 2 Nr. 3 und 4 die 

Behörden der Zollverwaltung, 
2. des § 404 Abs. 2 Nr. 1, 2, 5 bis 16 und 19 bis 25 die Bun-

desagentur, 
…. 
 
(4) Bei der Verfolgung und Ahndung der Beschäftigung oder 
Tätigkeit von Ausländern ohne Genehmigung nach § 284 Abs. 
1 oder ohne Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 3 Satz 1 des Auf-
enthaltsgesetzes sowie der Verstöße gegen die Mitwirkungs-
pflicht gegenüber der Bundesagentur nach § 60 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 des Ersten Buches arbeiten die Behörden nach Absatz 1 
mit den in § 2 Abs. 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgeset-
zes genannten Behörden zusammen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
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GESETZ ZUR REGELUNG DER GEWERBSMÄßIGEN ARBEITNEHMERÜBERLASSUNG  
(ARBEITNEHMERÜBERLASSUNGSGESETZ - AÜG) ARTIKEL 1 - AUSZUG  

 
§ 1 

Erlaubnispflicht - Auszug 
 
(1) Arbeitgeber, die als Verleiher Dritten (Entleihern) Arbeitnehmer (Leiharbeitnehmer) gewerbsmäßig zur Arbeitsleistung überlassen wol-
len, bedürfen der Erlaubnis.  
... 
 

§ 15 
Ausländische Leiharbeitnehmer ohne Genehmigung 

 
(1) Wer als Verleiher einen Ausländer, der einen erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes, eine Aufent-
haltsgestattung oder eine Duldung, die zur Ausübung der Beschäftigung berechtigen, oder eine Genehmigung nach § 284 Abs. 1 des 
Dritten Buches Sozialgesetzbuch nicht besitzt, entgegen § 1 einem Dritten ohne Erlaubnis überlässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldbuße bestraft. 
 
(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in 
der Regel vor, wenn der Täter gewerbsmäßig oder aus grobem Eigennutz handelt. 
 

§ 15a 
Entleih von Ausländern ohne Genehmigung 

 
(1) Wer als Entleiher einen ihm überlassenen Ausländer, der einen erforderlichen Aufenthaltstitel nach 3 4 Abs. 3 des Aufenthaltsgeset-
zes, eine Aufenthaltsgestattung oder eine Duldung, die zur Ausübung der Beschäftigung berechtigen, oder eine Genehmigung nach § 
284 Abs. 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch nicht besitzt, zu Arbeitsbedingungen des Leiharbeitsverhältnisses tätig werden läßt, die 
in einem auffälligen Mißverhältnis zu den Arbeitsbedingungen deutscher Leiharbeitnehmer stehen, die die gleiche oder eine vergleichba-
re Tätigkeit ausüben, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. In besonders schweren Fällen ist die Strafe 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren; ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter gewerbsmäßig 
oder aus grobem Eigennutz handelt. 
(2) Wer als Entleiher 
1. gleichzeitig mehr als fünf Ausländer, die einen erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes, eine Aufent-

haltsgestattung oder eine Duldung, die zur Ausübung der Beschäftigung berechtigen, oder eine Genehmigung nach § 284 Abs. 1 
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch nicht besitzen, tätig werden läßt oder 

2. eine in § 16 Abs. 1 Nr. 2 bezeichnete vorsätzliche Zuwiderhandlung beharrlich wiederholt,  
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Handelt der Täter aus grobem Eigennutz, ist die Strafe Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. 
 
 

§ 16 
Ordnungswidrigkeiten  - Auszug – 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 1 einen Leiharbeitnehmer einem Dritten ohne Erlaubnis überlässt, 
1a. einen ihm von einem Verleiher ohne Erlaubnis überlassenen Leiharbeitnehmer tätig werden lässt, 
1b. entgegen § 1b Satz 1 gewerbsmäßig Arbeitnehmer überlässt oder tätig werden lässt, 
2. einen ihm überlassenen ausländischen Leiharbeitnehmer, der … eine Genehmigung nach § 284 Abs.1 Satz 1 des Dritten Buches 

Sozialgesetzbuch nicht besitzt, tätig werden lässt, 
.... 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 bis 1b kann mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro, die Ordnungswidrig-
keit nach Absatz 1 Nr. 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, ... geahndet werden.   
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